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TIM Unterstützung bei Projekten 

mit 

F&E-Einrichtungen  

Alois Keplinger (TIM)

Eine Initiative von WKO Oberösterreich und Land OÖ

Präsentationsinhalte

• TIM – Kurzvorstellung 

• Kooperation  Unternehmen -

Forscher

• F&E Förderprogramme
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• Hilfestellung durch TIM 
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TIM unterstützt oö. Unternehmen bei der Lösung  von technologischen 
Fragestellungen unter Einbeziehung von externem  Know-how (Keine fertige 

Lösung am kommerziellen Markt, Lösung ist nicht Stand der Technik )

Kompetenzen F&EKompetenzen F&E--InstitutionenInstitutionen

Beratung von UnternehmenBeratung von Unternehmen :
Know-how Schutz: Patent, Marke, Muster
Technologie

Technische Entwicklungsaufgabe des BetriebesTechnische Entwicklungsaufgabe des Betriebes

Technologie
F&E – TT Förderungen

Kooperation mit 
F&E Einrichtungen 
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Kooperationsmöglichkeiten 
Wirtschaft - Wissenschaft

Know-how

Geräte 
Software

messen 
prüfen

F&E 
Projekt

CD 
Labor

Beratung 
Expertise

Mitarbeiter-
recruting

Messgeräte-
sharing

K-
zentren

situativ 
operativ

planend 
strategisch

g

Universitäten

Technologie-
Projekte

Forschungseinrichtungen

Fachhochschulen

HTL

Grundlagen-
forschung

angewandte
Forschung

Entwicklung Adaptierung Kopieren

HTLs

Innovationstiefe



4

F&E Förderprogramme

Eine Initiative von WKO Oberösterreich und Land OÖ
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FFG Feasibility

FFG I-Scheck

Cluster-, Netzwerkooperation (Regio 13)

Innovationsassistent 

AWS proTRANS 

Export: 
go-inter-

i l 

Idee + Konzept Entwicklen + Testen Investieren + Vermarkten

D le KF

Innovationsphasen

TIM national 



5

FFG InnovationsFFG Innovations--ScheckScheck

• Mit dem Innovationsscheck können sich kleine und 
mittlere Unternehmen an Forschungseinrichtungen
(Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, 
Fachhochschulen und Universitäten) wenden)

• 100 % Förderung, bis zu 5.000 €
• Einfache Antragstellung (100 Worte 

Projektbeschreibung!)
• gefördert werden: 

 Studien zur Umsetzung innovativer Ideen 
 Vorbereitungsarbeiten für ein Forschungs-, 

Entwicklungs- und Innovationsvorhaben 
 Unterstützung bei der Prototypenentwicklung 

Eine Initiative von Land OÖ und WKO Oberösterreich

 Unterstützung bei der Prototypenentwicklung 
 Analysen zum Innovationspotenzial 

• nicht gefördert werden: 
 u.a. Prüfaufträge ohne Forschungscharakter 
http://www.ffg.at/content.php?cid=735

easy2innovate  easy2innovate  (De(De--mininismininis Beihilfe) Beihilfe) 

START: 1. Mai 2010
Förderrichtlinien: http://www.catt.at/16_291_DEU_HTML.php

Eckpunkte:
S hli ßt Fö d lü k   I ti h k d FFG • Schließt Förderlücke zw. Innovationsscheck und FFG 
Basisprogramm (rd 20 – 60 tsd. € Projekte)

• Kosten: Personal, Prototyp, Schutzrechte, Forscher
• Förderquote bis 50%, Deckelung 20 tsd €
• Voraussetzung:

– KMU
Kooperation mit Forschungseinrichtung (min  15% der 

Eine Initiative von Land OÖ und WKO Oberösterreich

– Kooperation mit Forschungseinrichtung (min. 15% der 
gesamten anrechenbaren Projektkosten) 

– FFG Innovationsscheck, TIM- Förderung ABER 
keine andere FFG Förderung in den letzten 3 
Jahren! 
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Stundung von Patentgebühren I 

§7: Patentamtsgebührengesetz, BGBl I 2004/149

§ 7. (1) Der Präsident des Patentamtes hat auf Antrag die 
Recherchen- und Prüfungsgebühr, die 
Anspruchsgebühr sowie die Veröffentlichungsgebühr 
oder bloß einzelne dieser Gebühren bis zum Ablauf der 
Zahlungsfrist für die sechste Jahresgebühr zu stunden, 
wenn der Antragsteller seine Mittellosigkeit nachweist 
oder eine Anmeldung vorliegt, die offensichtlich die 
Gewinnung oder Einsparung von Energie oder dieGewinnung oder Einsparung von Energie oder die 
Reduktion der Treibhausgas-Emissionen zum Ziel hat. 
Die Erteilung eines Patentes auf die Anmeldung darf in 
diesen Fällen nicht offenbar aussichtslos erscheinen. 

Stundung von Patentgebühren II 

Fortsetzung

Die gestundeten Gebühren sind erlassen, wenn das 
Patent vor Ablauf der Stundungsfrist in Wegfall kommt. 
Werden die gestundeten Gebühren nicht innerhalb der 
Stundungsfrist gezahlt, erlischt das Patent mit Ablauf 
des fünften Jahres der Laufzeit. Diese Bestimmungen 
sind auch auf die Recherchen- und Prüfungsgebühr, 
die Anspruchsgebühr und die Veröffentlichungsgebühr 
für Zusatzpatente anzuwendenfür Zusatzpatente anzuwenden. 
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Hilfestellung durch TIM

Eine Initiative von WKO Oberösterreich und Land OÖ

Hilfestellung

Beratung und Begleitung durch TIM

• Erstberatung

G dl F&E Fö d lä t d diGrundlagen von F&E-Förderungen erläutern und die 
Voraussetzungen für ein förderwürdiges Projekt erklären

• Auswahl von Förderung(en) 

Für das Projekt am besten geeignete Förderung (bzw. 
Abfolge von Förderungen) auswählen

• Begleitung des Förderantrags

Antrag im Hinblick auf die technische und 

Eine Initiative von Land OÖ und WKO Oberösterreich

g
betriebswirtschaftliche Projektbeschreibung sowie den 
Projekt- und Kostenplan analysieren

• Expertensuche und -vermittlung
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Hinweis

Online-Umfrage der WKO 
Oberösterreich zum 
Forschungsschwerpunkt Energie -
Anforderungen aus Sicht der 
oberösterreichischen Wirtschaft. 

http://wko.at/ooe/energieforschung

Eine Initiative von Land OÖ und WKO Oberösterreich

Mit  IHNEN gemeinsam ALLES UNTERNEHMEN!  

Kontaktdaten:

T 05 90909 – DW

www tim atwww.tim.at

Ansprechpartner 
bei TIM

Eine Initiative von Land OÖ und WKO Oberösterreich

Alois KEPLINGER Gerald STÖGER

DW 3547 DW 3546


